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RS OGH 1960/1/27 6Ob25/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1960

Norm

AußStrG §16 A2

Rechtssatz

Zur Anwendung des § 16 AußStrG reicht es hin, daß das Gericht zweiter Instanz den Bescheid des unteren Richters

bestätigt, wogegen nicht vorausgesetzt wird, daß das Rekursgericht zur Begründung des erstgerichtlichen Beschlusses

im einzelnen Stellung genommen haben muß.
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